
Kontakt und weitere Informationen:

Für alle Fragen und Probleme zur Antragstellung oder Hilfestellung beim Aufbau einer Koope-
ration und die Betreuung der Maßnahme wenden Sie sich bitte an den Sportkreiskoordinator, 
an den Beauftragten im Schulamt (siehe Anschriftenliste) oder an  

Diana Marušić, Tel. 0721/1808-29, d.marusic@badischer-sportbund.de 

Sportkreiskoordinatoren im Schuljahr 2021/2022 
– Sportkreis Tauberbischofsheim, Matthias Götzelmann und Michael Geidl, Tel. 09341 898813
– Sportkreis Buchen, Sebastian Wiener, Tel. 0151 41422633
– Sportkreis Mosbach, Andrea Weißschädel, Tel. 06261 2736
– Sportkreis Sinsheim, Hans-Ingo Appenzeller, Tel. 07261 61496
– Sportkreis Heidelberg, Klaus Bähr, Tel. 06221 866192
– Sportkreis Mannheim, Sabine Hamann, Tel. 0621 72493448
– Sportkreis Bruchsal, Jürgen Zink, Tel. 07254 71816
– Sportkreis Karlsruhe, Gerda Desserich, Tel. 0721 841483
– Sportkreis Pforzheim, Gudrun Augenstein, Tel. 07233 4781

Ansprechpartner in den Staatlichen Schulämtern 
– Karlsruhe: Marcus Kaufmann, marcus.kaufmann@t-online.de
– Mannheim: Stefan Köhler, s-c-koehler@web.de
– Pforzheim: Dirk Walterspacher, dirkwalterspacher@web.de

Bei der Beantragung von Kooperati-
onsmaßnahmen sind folgende Grund-
sätze zu beachten: 

1. Antragsteller sind der Verein und
die Schule. Zuschussempfänger ist der
Verein. Bei schul- bzw. schulartüber-
greifenden Maßnahmen bestätigt ei-
ne Schulleitung die Trägerschaft der
Gesamtkooperationsmaßnahme.

2. Anträge können ausschließlich über
das Internetportal BSBnet gestellt
werden. Das Portal ist für die Antrags-
stellung ab dem 01. April bis ein-
schließlich 15. Mai 2021 geöffnet.
Der Antrag ist online zu erstellen und
auszudrucken. Der Ausdruck ist bis
spätestens 15. Mai 2021 unterschrie-
ben bei der BSB-Geschäftsstelle ein-
zureichen. Verspätet eingehende An- 
träge werden nicht mehr angenom-
men. Eine Anleitung zur Online-Bean -
tragung kann auf der BSB-Webseite
unter www.badischer-sportbund.de
abgerufen werden.

3. Möglichkeiten der Förderung
a) Grundsätzlich können Maßnahmen

mit allen Schularten und in allen
Profilen im Rahmen des außerun-
terrichtlichen Sportangebots be-

Vereine, Schulen und Kinder profitieren vom vielfältigen Kooperationsprogramm.       Foto: LSB NRW/Andrea Bowinkelmann

zuschusst werden. Die Mindestteil-
nehmerzahl beträgt fünf Kinder.  
Grundschulen und weiterführende 
Schulen (GSB, WSB), die ein Profil 
mit sport- und bewegungserzie-
herischem Schwerpunkt besitzen 
bzw. Schulen mit besonderem 
Förderbedarf im Sport, werden 

vorrangig berücksichtigt. Maß-
nahmen, in denen der inklusive 
Gedanke verfolgt wird, werden 
ebenfalls vorrangig berücksichtigt 
(detaillierte Angaben im Feld „Be-
schreibung der Maßnahme“ ein-
tragen); 

b) Es ist möglich, dass neben Schul-
kindern auch Kindergartenkinder
an Kooperationsmaßnahmen teil-
nehmen oder andere Partner ein-
bezogen werden. Dies muss im
Antrag durch Auswahl des Feldes
„dritte Partner/Kindergarten“ und
unter „Beschreibung der Maßnah -
me“ kenntlich gemacht werden.
Direkte Kooperationen von Sport-
vereinen mit Kindergärten/Kinder-
tagesstätten (ohne Grundschule
bzw. ohne Teilnahme von Schü-
lern) können im BSB Nord im
Rahmen der PFiFF-Kooperation
Kindergarten-Verein gefördert wer-
den. Hierzu gibt es eine eigene
Ausschreibung, die in der letzten
Ausgabe 2021/03 von SPORT in
BW veröffentlicht wurde.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
für bewilligte Maßnahmen keine 
zusätzlichen Finanzmittel des Lan-
des Baden-Württemberg in An-
spruch genommen werden dürfen.

Ausschreibung:  
Kooperationsprogramm Schule-Verein 
Antragsstellung bis 15. Mai ausschließlich online möglich
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4. Anzahl der geförderten
Maßnahmen
Hinsichtlich der Anzahl der Maßnah-
men pro Verein ist zunächst keine Ein-
schränkung vorgesehen, allerdings
muss die Anzahl der beantragten
Maßnahmen in Relation zu Vereins-
mitgliedern sowie Schüler- und Klas-
senzahlen verhältnismäßig sein.
Gehen mehr Anträge ein, als Mittel
zur Verfügung stehen, entscheidet die
jeweilige Betreuergruppe im Sport-
kreis, welche Maßnahmen bezuschusst
werden. Die Bewilligung erfolgt durch
den Badischen Sportbund Nord.

5. Zuschuss
a) Die Zuschusshöhe beträgt im

Schuljahr 2021/22 500 Euro (250
Euro);
Kooperationsmaßnahmen müssen
(zusätzlich zum bestehenden Ver-
einsangebot) über das ganze Schul-
jahr in wöchentlichem Rhythmus
(einstündig) oder in 14-tägigem
Rhythmus (zweistündig) durchge-
führt werden (Schulstunde à 45
Minuten), um die volle Förderung
zu erhalten.

6. Versicherungsschutz
Alle gemeldeten Kooperationsmaß-
nahmen erhalten Versicherungsschutz
gem. Sportversicherungsvertrag bzw.
über die gesetzliche Unfallversiche-
rung der Schulen. Dies gilt auch für
Maßnahmen, die keinen Zuschuss er-
halten.

7. Für Kooperationsmaßnahmen, die
über das Deputat der Lehrkraft ab-
gedeckt sind, wird kein Zuschuss ge- 
währt. Ausnahmen von dieser Rege-
lung sind nur bei SBBZ Sonderpäda-
gogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren (Sonder- und Förderschulen)
unter Einsatz eines zusätzlichen
Übungsleiters möglich.

8. Jede Kooperationsmaßnahme ist
gesondert zu beantragen.

9. Kooperationsmaßnahmen müssen
jedes Schuljahr neu beantragt werden.

10. Die Bewilligungsbescheide des
Badischen Sportbund Nord für be-
zuschusste Maßnahmen gehen den
Vereinen zu.

BADISCHER-SPORTBUND.DE

GEMEINSAM MACHEN WIR STARK!

Wir fördern mehr als 1.000 

Kooperationen von Sport-
vereinen mit Schulen und 

Kindergärten mit jährlich 

fast einer halben Mio. EUR.

ZUSCHÜSSE FÜR
KOOPERATIONEN

BILDEN. BERATEN. BEZUSCHUSSEN.

(Grundsätzlich gilt wie bei allen Fördermitteln, dass diese im Haushalt des Landes Baden-Württemberg 2021/2022 zur Verfügung gestellt werden.)

Alternativ dazu sind möglich: 
a) Kooperationen in einem

begrenzten Zeitraum
(z.B. „Saisonsportarten“)

b) Schulsportprojekte

Kooperationsmaßnahmen ab einem 
Umfang von 30 Stunden werden mit 
500 Euro bezuschusst.  

Kooperationsmaßnahmen im Um-
fang von 20 bis 29 Stunden werden 
mit 250 Euro bezuschusst.  

Es gilt der Zeitraum des Schuljahrs 
von September 2021 bis Juli 2022 für 
die Durchführung einer Maßnahme. 

Für die Auszahlung des Zuschusses 
ist als Abrechnungsformular der sog. 
Kurzbericht online im Zeitraum von 
Juni bis Juli 2022 zu erstellen, online 
zu versenden und auszudrucken. Der 
Ausdruck ist bis spätestens 31. Juli 
2022 − unterschrieben von Schule 
und Verein − bei der BSB-Geschäfts-
stelle einzureichen. Eine von Verein 
und Schule unterschriebene Teilneh-
merliste muss für Prüfungszwecke im 
Verein vorgehalten werden. 
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